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ANSUCHEN UM RATENVEREINBARUNG 
  
1. Angaben zur Person der/des Steuerpflichtigen  
 
  
Familienname:                                      Titel:  

Vorname:  

Adresse :               Haus-Nr.: 

Ort:                   PLZ:  

Telefon: 

Email-Adresse: 

 
  
2. Abgabenrückstand  
  
 
Summe: €  
  
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Gemäß § 212b Bundesabgabenordnung (BAO) sind für Abgabenschuldigkeiten, die einen 
Betrag von insgesamt 200 Euro übersteigen, Stundungszinsen in Höhe von sechs Prozent 
zu entrichten und für privatrechtliche Forderungen Stundungszinsen in Höhe von vier 
Prozent gemäß § 1000 (1) ABGB. 
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3. Begründung  
 
ausführliche Darstellung, eventuell Nachweise  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ratenvereinbarung  
  
Anzahl der Raten:  
  
Höhe der monatlichen Rate:  
  
 Fälligkeit der ersten Rate:  
  
 

5. Datum und Unterschrift  
  
Ich ersuche, den oben angeführten offenen Betrag in Raten zu begleichen. Geht eine Rate 
bis zum 3. Werktag nach Fälligkeit nicht auf dem Konto der Marktgemeinde Gratwein-
Straßengel ein, wird der gesamte Abgabenrückstand sofort fällig gestellt. Mit meiner 
Unterschrift erkläre ich, dass die Einbringlichkeit der Abgabenschuld durch die 
Ratenzahlung nicht gefährdet ist.  
  
 
 
             Datum, Ort                 Unterschrift  
 
Ihre Daten werden nur zum Zwecke des Ansuchens um Ratenvereinbarung der Marktgemeinde benutzt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir speichern Ihre Daten nur um rechtliche Pflichten wahrzunehmen und löschen diese nach den gesetzlich 
vorgegeben Fristen. Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. 
unzulässig verarbeiteter Daten. Sie haben auch das Recht, Ihre erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten per 
E-Mail an gde@gratwein-strassengel.gv.at, Fax an 03124/51300-800, Post an Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, Hauptplatz 1, 
8111 Gratwein-Straßengel oder persönlich, jedenfalls schriftlich zu widerrufen oder einzuschränken. 


